
Der Kampf Ottobeurens die Erhaltung
seiner Reichsunmittelbarkeit 1mM und Ihdt

Von eier Blickle, eu  1r!

Einleitung
„Otto hat als Iräger un kKepräsentanten des Staates neben die Her-

zöge entscheidend die hohen kirlichen Würdenträger, Bischöfe un
Reichsäbte, gestellt un! S1e mit Immunität un anderen Hoheitsrechten aus-

gestattet  AL Dieser die Staatskonzeption eines Herrschers £ür einen beson-
deren Stand charakterisierende Satz intonıert den Anfang einer geschicht-
lichen Entwicklung, deren Vielschichtigkeit und Problematik allgemein be-
kannt, 1m besonderen aber NEeUe und differenzierte Aspekte eröffnet
Kampf Ottobeurens die Erhaltung seiner Reichsunmittelbarkeit 1mMm
und Jahrhundert. (Otto hatte das Kloster VO.  . allen Reichslasten
Heerfahrts-, Hoffahrts- un! Herbergspflicht un der Stellung VO:  a} Schrei-
bern für die kaiserliche Kanzlei befreit, wofür Ottobeuren eın Drittel c@e1-
nier Besitzungen dem Kaiser überlassen mußlte Infolge der VO':  - Otto
durch Immunität und Hoheitsrechte eigentlich geschaffenen staatsrecht-
lichen Stellung Ottobeurens geriet das Kloster iın das Spannungsfeld, das
zwischen dem Reich un den ZUT autonomen Landesherrschaft strebenden
Mächtigen des Reiches bestand. In der ottonischen Kirchenpolitik un SON-

derlich 1n der damit verbundenen Privilegierung Ottobeurens liegt der
Angelpunkt des Jahrhunderte währenden Ringens seiner Prälaten, ce1l
defensiv mächtige Herren w1e den Bischof VO:  3 Augsburg oder
ıne Reichsinstitution wI1e den Schwäbischen Kreis, ce1 konstruktiv 1n der
Gewinnung des aisers für die ottobeurischen Belange. Ein 1n zweifacher
Hinsicht exemplarisches Kingen: für die Konzeption der deutschen Könige

Vorliegender Beitrag entstand aus dem Quellenmaterial für 1ne Arbeit über
»”  1€ herrschaftsbildenden Kräfte 1m Gebiet des heutigen Landkreises Mem-
mingen“”, Herr Professor Dr arl Bo 845 Direktor der Kommission für
bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten, hat diese Arbeit angeregt, MIr auf mannigfache Weise die Bearbeitung
des umfangreichen Materials ermöglicht un:! mit Rat un! lat den bisherigen
Gang der Untersuchung gefördert. Dafür und für die Erlaubnis, Teilaspekte
dieser Arbeit 1in der vorliegenden Form vorausschicken dürfen, se1l ihm

dieser GSGtelle herzlicher Dank ausgedrückt. Für bereichernde Gespräche
un:! viele Anregungen möchte ich auch Herrn Dr. Friedrich Deisen-
hofen bei München, danken.

-l Karl, Artikel „Geistliche Fürsten”, 1n : Sachwörterbuch ZUT deutschen
Geschichte, hg. VO  . München 1958, 330
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und Kaiser der Neuzeit gegenüber den reichsunmittelbaren Klöstern und
£iür die Fähigkeit und Beweglichkeit klösterlicher Politik.

Reichsunmittelbarkeit und Reichsstandsachaft
Wel egriffe AAn Un Bestimmung der staatsrechtlichen tellung Ottobeurens

Um die staatsrechtliche Stellung Ottobeurens abzugrenzen, mu{( der Be-
griff der Reichsunmittelbarkeit näher 1NsSs Auge gefaßt werden. Reichsun-
mittelbar neben verschiedenen Klöstern auch die Reichsritterschaft
und die Reichsdörfer?, die nicht auf den Reichstagen vertreten \n
Reichsunmittelbarkeit beinhaltete also och nicht Sitz und Stimme auf dem
Reichstag; ohl aber alle auf dem Reichstag vertretenen Gtände reichs-
unmittelbar. Diese Stände bildeten die Reichsstandschaft. „Reichsstand-
schaft besaßen diejenigen Personen oder Korporationen des deutschen Rei-
ches bis 1806, die 1n den drei Kollegien des Reichstages ZUT Führung einer
Virilstimme berechtigt oder einer der Kuriatstimmen der Rheinischen
oder Schwäbischen Prälatenbank oder der Reichsgrafenkollegien beteiligt
waren“®. Reichsstandschaft War weder VO  »3 der Eintragung ın die Reichs-
matrikel, noch VO: Besitz der Landeshoheit, noch VO  >; der Größe und wirt-
schaftlichen Bedeutung eines Besitzes abhängig. 50 esaßen z.B nicht die
Reichsstandschaft die mittelbaren Herzöge un SGtände Vomn Schlesien, da
dieses Böhmen gehörte. Dagegen mangelte den Reichsgrafen +tadion
WAar für ihre Vorderösterreich gehörigen großen Herrschaften arthau-
ce  - und Emerkingen die Reichsstandschaft, aber 61e besaßen 1ese für ihre
ZU Schwäbischen Reichsgrafenkollegium gehörige Sanz kleine Herrschaft
Thannhausen“4.,

Ottobeuren, das weder beim schwäbischen Kreis och auf dem Reichstag
vertreten WAaT, besaß somıit nicht die Reichsstandschaft wıe der Fürstabt VO  3

Kempten oder andere oberschwäbische Prälaten, wWar aber reichsunmittel-
bar un bildete adurch 1mM Verein mıit den Territorien der Erzbischöfe,
Bischöfe und gefürsteten Pröbste Uun! der etwa vlerz1g bte das unter dem
rummstah ebende „stiftische Deutschland”“, das sich 1n großem Bogen VO:  -
Wien ber Südwestdeutschland hbis ach Brüssel erstreckte. Die Verbindung
der Klöster mıit Kaiser und Reich wWar nicht LLUT durch den kaiserlichen
Machtanspruch gegeben, sondern „auch VO:  3 Ceiten der Klöster durch die
Habgier protestantischer un katholischer Fürsten“®. In diesem Bezug stand
Ottobeuren der Territorialpolitik der benachbarten mächtigeren Herrschaf-
ten 1m Wege, die, ihre Kompetenzen auszuweiten, Ottobeuren seine

Siehe Rößler Hellmuth, Artikel „Reichsstandschaft“, Sachwörterbuch,
Vgl dazu uch Johann Jacob Moser, Teutsches Staats-Recht,
Leipzig 1748, 526 Reichsunmittelbarkeit, ber keine Reichs-

standschaft besaßen z.B das Gtift Brüssel, die Klöster Zwiefalten, Obersten-
feld und Edelstetten.

Rößler, a.a. Q
Ebenda.

1n Hans Erich, Kirchliche Rechtsgeschichte, Weimar 1955, 504
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Reichsunmittelbarkeit schlankweg absprachen, mit der olge, da{fs das Klo-
cter seine Existenz kämpfen, der Kaiser dagegen einen undesge-
Ossen verteidigen hatte, ZUEeTrSTt das Hochstift Augsburg, spater

den Schwäbischen Kreis für die Gegner eın Zweifrontenkrieg, ın
dem G1€e nicht gewinnen ollten

Der Umfang der Klosterherrschaft und die staatsrechtliche Stellung
seiner Teile

Der Besitz des Reichsklosters Ottobeuren hat sich VO A Jahr-
hundert LLUT unwesentlich erweiıitert. Die vereinfachende Übersicht, die ler
gegeben werden muß, eın Verständnis für die verschiedenartigsten Pro-
bleme der Kompetenzstreitigkeiten des un:! Jahrhunderts unter den
Parteien gewährleisten, beschränkt sich auf iıne Darstellung des Otto-
beurischen Besitzstandes

Der Umfang der Klosterherrschaft bestand 1 wesentlichen aus vier
Teilen: der ursprünglichen Fundationsherrschaft ÖOttobeuren, 1n Anteilen
der reichsritterschaftlichen Herrschaft Stein, der österreichischen Herrschaft
Ronsberg und der Reichsherrschaft Erkheim?.

ber dieses Gebiet, das mit Ausnahme der beiden Dörter Eggg und Nie-
derrieden, durch Ortschaften der Reichsstadt Memmingen abgeschnitten,
ein geschlossenes Gebilde darstellte, hatte Ottobeuren die Landeshoheit.
Den Blutbann Ottobeuren, Altisried un! Rummeltshausen hatten die
bte VO: Reich Lehen Das Klostergebiet umfaflte den Markt Otto-
beuren, die Dörter Attenhausen, Sontheim, Frechenrieden, Altisried, Ha-
Wangen, Ungerhausen, Benningen, Dietratried, Niederdorf, Wolfert-
schwenden, Böhen, ber- Uun: Unterwesterheim, GÜnz, Rummeltshausen,
Niederrieden, Eggg und Schlegelsberg. Dazu kamen die Weiler Stephansried,
Dennenberg, Eggisried, Langenberg, Halbersberg, Guggenberg, Betzisried,
Hofs, Unterhaslach, Eheim, Ollarzried, Daßberg, Vogelsang, Bibelsberg,
Reuthen, Schellenberg, Leupolz, Brüchlins, Brandholz, Hüners, Karlins,
Pfaudlins, Berg, Lampolz, ber- und Unterwarlins, Günzegg, Osterberg,
Otterwald un Knaus. Weiter gehörten ZUT Herrschaft nachfolgende Ein-
ödhöfe und Mühlen wI1e Gumpratsried, Fröhlins, Wetzlins, Gut, ÖOlbrechts,
Rempolz, Unterschochen, Schoren, Bühl, Geislins, Hessen, Schrallen, Hait-
ZCN, ÖOberrechberg, Kräpflins, Schögglins, OÖlmühle, Fricken, Westenried,

Die nachfolgende Darstellung hat als wesentliche Quellengrundlage ine
„Statistische Übersicht des Reichs-Stiftes Ottobeuren” VO 1802 1mM Archiv
Ottobeuren (in der Folge abgekürzt AO), hne Signatur. Ergänzt wurde diese
Gt+atistik 1mM wesentlichen durch die Kataster un Fassionen 1m Staatsarchiv
Neuburg (in der Folge abgekürzt AN), Rentamt Ottobeuren, Nr 1107
Vervollständigt wurden die hier gemachten Ausführungen durch ıiıne Reihe
VO  - Klosterliteralien des StAN un des Hauptstaatsarchivs München (in der
Folge abgekürzt HStAM), die hier nicht einzeln aufgeführt werden können.
Vgl Alfred, Die staatsrechtlichen Verhältnisse 1 bayerischen
Schwaben, 1n : Jahrbuch des Historischen ereins Dillingen, Ja 1905,

183
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Wies, ber- un Unterwaldmühle, Stöcken, Theilen, Nollen, Lerchenberg,
Glashof, Wolferts, Böglins, Schachen, Klessen, Boschach, Krautenberg, Lau-
bers, Grabus und Moosbach. Die letztgenannten Weiler und Einöden
in zehn Hauptmannschaften zusammengefaßt: Fröhlins, Guggenberg, Betzis-
ried, Gut, Ollarzried, Bibelsberg, Schellenberg, Hüners, Warlins un Oster-
berg, denen jeweils eın VO:  - der Herrschaft verordneter Hauptmann VOI -

stand, der 1n den „Dorfschaften“ den Namen Ammann trug.
Die reichsritterschaftliche Herrschaft Stein, die die Mitte des Jahr-

hunderts INImenNn mit der österreichischen Herrschaft Ronsberg Von Otto-
beuren und dem Fürststift Kempten gemeinsam erworben wurde, mußte
aus verwaltungstechnischen Gründen geteilt werden, wobei der größte Teil
der Herrschaft Stein Ottobeuren, der orößere VO  3 Ronsberg Kempten
fielen. Der ottobeurische Anteil der Herrschaft Stein bestand 1n den
beiden Gerichten Engetried und Eggg mıiıt Engetried, Stein, Wineden, Gries-
thal, Ried, Linden, Speckreu, Rohrhof, Kilbrakhof, Bruderhof un Unteregg,
Eßmühle, Bittenau, Oberegg, Rappen un:! Schottenmühle. Die Herrschaft
Stein WarTr vA GE Reichsritterkanton Donau steuerbar; desgleichen kam diesem
auch das „Jus aIINOTIUIN et quartiri”

Von der österreichischen Herrschaft Ronsberg bestand der ottobeurische
Anteil 1n den Weilern Grub, Dingisweiler un:! Zaudels. Die Souveränitäts-
rechte ber diese Herrschaft hbte die Marktgrafschaft Burgau.

Ein Kuriosum esonderer Art stellte die Reichsherrschaft Erkheim dar,
die durch Teilungen und Verkäufe zersplittert worden WAar, dafß, ent-
sprechend den Besitzverhältnissen zwischen der Reichsstadt Memmingen
und dem Kloster Ottobeuren, letzteres drei Viertel der Herrschaft inne-
hatte; Von dem etzten Viertel entfielen /48tel auf Ottobeuren, 43/48tel
auf Memmingen. Ottobeuren übte drei Jahre und Tage, Memmingen
des est des vierten Jahres die Administration. Der Blutbann Erkheim
bestand gleichfalls ın vier VO Reich Lehen gehenden Teilen; mıit drei
Vierteln WarTrT Ottobeuren, mıit einem Viertel Memmingen belehnt. Flächen-
mäßig umfaßte das Stiftsgebiet 1n twa die Hälfte des heutigen Land-
kreises Memmingen mıit 000 Untertanens®.

In recht bescheidenem Madfße hatten auch auswartige Herrschaften Be-
sitzungen un! Rechte 1m Ottobeurer Territorium, die Reichsstadt Mem-
mingen, die Girafen Fugger, das Gtift Kempten, das Oberhospital und das
Augustinerkloster 1n Memmingen, die Reichskartause Buxheim, Bayern, das
Domkapitel und das Hochstift Augsburg. Auswärtige Lehen hatte (OOtto-
beuren VO' Reich 1n den schon genannten Fällen. Lehen VO  - Osterreich
War der ottobeurische Anteil der Herrschaft Ronsberg mıt der Jagd- un
Forstgerechtigkeit ber die Herrschaft Stein, die Fugger‘sche Herrschaft
Rettenbach und einen Bezirk VO  - Eitenhausen 1n der Herrschaft Mindel-
he:  im; dazu kamen die Kriminaljurisdiktion ber die Herrschaft Stein und
den Ort Gottenau Uun:! der Blutbann über das ort Ungerhausen. Von

Vgl dazu Schröder A} eb: 183, dessen Schätzung mit 000 Ein-
wohnern Richtigkeit nicht mehr beanspruchen kann.
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Bayern Zing das Schloß Stein Lehen, VO Oberhospital vlier Öfe
Westerheim. Lehenträger VO:  3 Ottobeuren die Reichsstadt Kauf-
beuren, das Frauenkloster Maria Garten 1n Memmingen, das Hospital 1in
Mindelheim, die Grafen Fugger, das Hochstift Augsburg und die Reichs-
kartause Buxheim.

Das WAaäarTr 1n großen vereinfachenden Zügen der Besitz der Güter und
Rechte, die Ottobeuren verteidigen hatte

„Superioritas ın temporalibus“ die Geschichte des Vogteistreits
zıischen Augsburg und Ottobeuren

„Ottobeuren ist ein wissentlicher Stand des Reichs schrieb Geiz-
kofler 1mM Jahre un fährt fort: „Abt Leonhard Ottenbeyren
hat VO  } weyland Kayser Maximiliano Ulm den pri 150819 und
VO: Kaiser Carolo 10. Martii 152111 Worms Reichs-Lehen
empfangen das Halsgericht 1mM Marckt Ottenbeyern un den annn über
das Blut richten: ist auch VO  ; weyland König Ruperto disem, als Ter
Majest. un des eil Reichs Closter, neben andern geschrieben un be-
fohlen worden, daß Sie sich mit Niemands anderst, als einem Land-Vogt 1n
Schwaben behelfen sollen. Jetziger Abt Alexander des Gottes-Hauses (Itten-
beyren hat auf jJungst Kayserliche Reichs-Tages-Ausschreiben eın Rece-
pisse” iıne Empfangsbestätigung, mıit der sein Erscheinen auf dem
Reichstag zusicherte „ertheilt; befinde ich auch, da{fß hiervor gleich-
falls auf die Reichstage cıtiert worden“.

Mit diesen knappen Strichen okizziert eın Zeitgenosse des beginnenden
Jahrhunderts, ausgehend VO.  3 den kaiserlichen Belehnungen, die ctaats-

rechtliche Stellung des Klosters Ottobeuren, einem Zeitpunkt, die
Prälaten mit guten Gründen das Herabsinken einem mediaten Kloster
fürchten hatten. Aus einer Flut VO  - Argumenten, die Ottobeuren seiner
Verteidigung heranzog, hatten Geizkofler wel wesentliche genugt, Reichs-
lehen und Berufung ZU Reichstag, Ottobeuren die Reichsstandschaft
und damit implizite die Reichsunmittelbarkeit zuzusprechen. Wenn mit
der Reichsstandschaft den Prälaten auch einen Kang zusprach, der diesen
nicht zukam, hatte damit doch den Jahrzehnte später erlassenen Reichs-
kammergerichtsentscheid vorWeggeCNOMIMMECN.

Die Geschichte des Kampfes Ottobeurens die Erhaltung seiner Reichs-
unmittelbarkeit erscheint als eın Abbild der Geschichte des Mittelalters, —
bei das Mittelalter 1n seiner zeitlichen Begrenzung hbis ZUuU Ende des alten
Reiches verstanden wird. Ottonische Kirchenpolitik, Vogtei, Reichsgesetz-
gebung, Lehenrecht, Landeshoheit dies alles sind Begriffe, die mit dem
geschichtlichen Ablauf dieses sich ber Jahrhunderte erstreckenden Kingens
verbunden sind, die im Grunde seinen Kern und als solchen das Streitobjekt
ausmachen.

Abgedruckt bei L5 Staatsrecht, 498
10) UKO Il Die Urkunden des Klosters Ottobeuren 1m HStAM) Nr 752
11) UKO Nr 926
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Die Grundlagen der Reichsunmittelbarkeit Ottobeurens
Nicht die fragwürdige Gründung Ottobeurens ist die zentrale Ausgangs-

position der staatsrechtlichen Entwicklung Ottobeurens, 61€e beginnt wesent-
ich erst mit dem umstrittenen Privileg Otto VO:  - ST durch welches das
Kloster, unter Hingabe eines Drittels seliner Güter, Von Reichsla-
sten efreit wurde; ihm kam dadurch ine exzeptionelle Stellung Z die aus
dem üblichen Rahmen, in dem sich das Verhältnis der Reichsabteien Kai-
S61 und Reich gestaltete, gänzlich herausfiel!?2. Die 1n der Urkunde formu-
lierte Bestimmung, dafß der Abt „nobis nostrique successoribus presentetur
et regalia nobis accıplat. et per 1105 sublimetur et firmetur“ 13 kennzeichnet
als erste diskutable Quelle das Verhältnis vAı Reich Sie ist letztlich Zen-
trum, auf das jede juridische Argumentation zurückläuft; sS1e steht 1mM Mit-
telpunkt der endlosen, unübersichtlichen Uun:! oft auch unmißverständlichen
TKunden- und Privilegieninterpretationen; s1e ist schließlich auch die stärk-
STE moralische Waffe des Verteidigers Ottobeuren, dem potentielle Macht
nicht Gebote stand. So mußlß sS1e auch Beginn dieser Untersuchung
stehen.

a) Das Privileg Otto
Die Echtheit dieser Urkunde iıst etztlich immer noch icht erwiesen!?. Die

Vergleiche mit den spateren Privilegienbestätigungen VO:  - 117115 und 121916
Dis 1406?”, die die Freiheiten des Klosters bekräftigen, könnten auf 1ne Echt-

12) Vgl Ficker Julius, Vom Reichsfürstenstande, Forschungen ZUT Ge-
schichte der Reichsverfassung zunächst 1m 12. und 13. Jahrhundert, 1.B
Innsbruck 1932, 336

13) Monumenta Boica) 31a, 1836, D Nr. 109; UUB Ulmisches Ur-
kundenbuch, hg. VO  - Friedrich Pressel, B  , Stuttgart 8 Nr. 4I MG  b

+ 453; WUB Wirtembergisches Urkundenbuch, hg VO  3 dem kgl
Staatsarchiv 1n Stutitgart, 1—11, Stuttgart 1849—1913) 4, 1833, 3236 Nr.31;
UH.  > Die Urkunden des Hochstifts Augsburg 769—1420, bearbeitet VO:  3
Walther E. Vock, hg VO  - der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft bei
der Kommission für bayerische Landesgeschichte, Reihe 23a, 7I Augsburg

Nr 61 UK  © Nr
14) Mit dem Problem der Echtheit Seiz sich 1n Anlehnung Johann,

Zur Kritik der ältesten Geschichtsquellen VO  - Ottobeuren, XXI, 1900,
ff.) 11 a Hansmartin 1n seiner Arbeit, Königtum,

del un! Klöster 1m Gebiet zwischen oberer Uler un Lech, Augsburg 1961,
f J auseinander. Eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Pro-

blem der Echtheit dieser Urkunde erübrigt sich aufgrund des vorliegenden
Themas.

15) 2 I 1831, 399 vgl dazu auch Feyerabend Maurus, Des
ehemaligen Reichsstifts Ottobeuren sämtliche Jahrbücher, Bde, Ottobeuren
1813—1816, der sich eingehend mit den bedeutenderen Urkunden für Otto-
beuren auseinandersetzt, hier besonders 25 822 ff

16) 3 J 1834, 971 Nr. 647
17) UHA 325 Nr. 651 ; weiıtere Privilegienbestätigungen erfolgten 1295 UKO

Nr. 29a, 1348 UKO Nr und 1372 UK  ® Nr vgl auch Mo 5 e III
Staatsrecht, B  J 518
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auch bei anderen Prälaten LLUT VO Blutbann!8. Da 1ine Urkunde VO  .
Otto gegeben wurde, MU: mit Sicherheit aNgsSCNOMM! werden. Das e1-

gibt sich neben den aNngeZOSECNECN Quellen auch och Aaus anderen Hinweisen.
Schulte!® konnte darlegen, daß Ottobeuren 1n den Aufgebotslisten, die
(Itto F 1mM Herbst 9081 ergehen ließ, nicht verzeichnet ist. Wenn diesen Auftf-
gebotslisten auch keine Vollständigkeit zukommt, MU: doch 1mM Falle (Itto-
beurens miıt der Möglichkeit gerechnet werden, daß das Privileg (Jtto da-
mals schon SAHT Anwendung gekommen ist Für 1Nne Ausstellung dieser Ur-
kunde sprechen auch die Nachrichten 1n der Lebensbeschreibung des hl E
rich ; der Weingartner Chronist bezeichnet Ottobeuren als „ecclesia Icgd-
lis“20 Die Annalen der Abtei erwähnen 1145 und 1180 nachdrücklich die
Belehnung neugewählter hbte mıit den Regalien*!. Mehrere Hinweise sind
also vorhanden, daß die Urkunde 1n dieser frühen eit och 1m Original
vorgelegen haben mu22

b) Zur Geschichte der Ottobeurer Vogtei
Das Verständnis für die Rechtsstellung Ottobeurens 1mM und Jahr-

hundert verlangt immer wieder e1in Zurückgreifen auf das hohe Mittelalter.
Die Vogtei War die schnittigste Waffe 117 den Händen der Gegner, mit
ihr die Reichsunmittelbarkeit bekämpfen. Die Kirchenvogtei WarTr wesent-
liches Mittel „Von König, Staat und weltlicher Gewalt, das ‘politische
Potential‘ der Kirche für den GStaat auszunützen“”23, esonders nachdem
durch die Ausbildung der Blutgerichtsbarkeit die Vogtei iıne der wesent-
lichen Grundlagen ZUrT Ausbildung einer Landeshoheit darstellte. Denn da

mit der geistlichen Würde nicht zZzu vereinbaren WAarT, ıne Blutgerichtbar-
eit auszuüben, fiel diese Obliegenheit dem Vogt zu“+4 Erst 1n ihrem Kampf

die Freiheit VOomn Staat ist der Kirche gelungen, den Vogt durch eigene
Beamte ersetzen“®>. In diesem Sinne wurde auch die Vogtei ber (Otto-
beuren als Schutz- und Schirmvogtei verstanden, 1ne Landeshoheit ieß sich
davon keineswegs ableiten. Neben den Belehnungen sprechen auch 1ne Kei-
he VO:  -} „Zeugenverhörsprotokollen“, wie 61e 1n jener eit bei Rechtsstreitig-
keiten üblich Nn, für diesen Begriffsinhalt*®.
18) Vgl ©  © I eb 498
19) hu Alois, Der del un die deutsche Kirche 1m Mittelalter, Darm-

stadt 1958, 203
20) Vgl die Quellenangaben bei Ficker, Vom Reichsfürstenstande, 336
21} 475 315
22) Ficker, ; Vom Reichsfürstenstande, 5. 336 verirı stark diese Aut-

fassung.
23) BosIl Kı Artikel „Vogtei” 1n : Sachwörterbuch, Vgl azu uch

die Ausführungen VO  } Theodor, Fürsten und aat, ff und
S, 285 Dazu weiter Heinrich Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte, neubear-
beitet VO:  5 Heinz Lieberich, München 1963, passım.

24) Vgl S  S Hans, Die Klosterimmunität seit dem Investiturstreit, Weimar
1913, ff

25) Vgl dazu S Kl Artikel „Vogtei” a.a.Q und EL
26) StAN, Kl Ottobeuren, Akten Nr. 456
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Mit anderen Worten, dem Abt VO  ; Ottobeuren War bereits VOT AUS-
bruch des Vogteistreits mit Augsburg gelungen, einen wesentlichen Schritt
ST Ausbildung einer Landeshoheit damit tun, da{fß die Administration
der Vogtei 1n eigene Hände bekam und auf diese Weise dem Hereinwirken
remder weltlicher Gewalten einen ersten Damm entgegenzusetzen wußte
Die Ottobeurer Vogtei War neben dem Privileg VO:  ; 272 eın integrierender
Bestandteil der Grundlagen, die ZU: Ausbau der Landeshoheit dienen onNnn-
ten Entscheidend War letztlich die politische Aktivität, mıiıt der der Ausbau
der Landeshoheit betrieben wurde??.

Für das frühe un hohe Mittelalter hat Schwarzmaier?®® versucht, ber
Baumann“*? hinausgehend NEeUe Erkenntnisse gewinnen. Die Ottobeurer
Vogtei WarTr his ZU Beginn des Jahrhunderts 1m Besitze der Herren VO:  -

Ursin-Ronsberg und kam 1, durch Kauf Heinrich VIE)S 1335
gelangte sS1e durch Verpfändung Kaiser Ludwigs ber den Grafen Berthold
VO  - Marstetten-Neifen31 den Ritter Swigger VO  3 Gundelfingen®*, der
61€e seinerseits die Ulmer Bürger Lutz Craft; Peter tölin, Hainrich den
Rot, Ott den e7zzrer un Hainrich den ezzrer verpfändete®?3. Aus der
and dieser Ulmer Bürger gelangte die Vogtei durch abermalige Ver-
pfändung 1356 den Bischof VO:  -} Augsburg®3, der 1mM selben Jahr VO  .

Kaiser Karl die Erlaubnis erhielt, die verpfändete Vogtei einzulösen®?>.

Die geschichtliche Entwicklung der Machtverhältnisse 7zwischen Augsburg
un Ottobeuren

Mit der Verpfändung der Vogtei ber das Kloster Ottobeuren den Bi-
schof VO  - Augsburg®® wWwWar der erste chritt den langwierigen un -
glücklichen Rechtsstreitigkeiten des und Jahrhunderts getan®”. Da-
bei wurde dem Bischof die „advocatia simplex“ mıit dem Vorbehalt der Wie-
derlösung übertragen. Die Vogteigefälle, für das Jahr 1410 überliefert®8, be-
ugen jährlich 200 Pfund Heller Memminger Währung, Malter Koggen,

Malter Korn und Malter Haber

27) Vgl B O o ] KI Artikel „Landeshoheit“ 1n ; Sachwörterbuch, 598
28) Schwarzmaier, eb 5. 67
29) Franz Ludwig, Geschichte des Allgäus, Bde, 1881 ff
30) Vgl Schwarzmaier, eb  J S. 168
31) Regesta Boica) VII, PE
32) UKO Nr
33) UHA 168 Nr. 347 ; vgl 33b, 1842, 152 Nr 154
34) UHA 187 Nr. 389
35) UH  > 189 Nr. TTZ UKO Nr
36) Vgl StAN, K1 Ottobeuren, Akten Nr 458
37) Schon auf dem Reichstag VO  - 1165 wurde die Immunität Ottobeurens ange-

griffen; die Entscheidung wurde dann auf den nachfolgenden Reichstag
Würzburg verschoben; hier wurde Ottobeurens Immunität VO  - Kaiser,

Kurfürsten, Fürsten Uun! Ständen des Reiches anerkannt un der Prälat
VO  3 Friedrich Barbarossa mıit den Regalien begabt. Für nähere Einzelheiten
vgl B7 Moser, Staatsrecht, 530
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Im Jahrhundert scheint Augsburg seine Vogteirechte über Ottobeuren
1in emessecnen Formen ausgeübt haben Erst 1mM Jahrhundert machte
der Bischof mehrere Versuche, seinen Einfluß iın Ottobeuren steigern,
ine politische Konzeption, die ohne iıne fraglose Passivität der Ottobeurer
hbte nicht verstehen ist®? Bereits 1453 suchte der Abt Johann Graus
seine Bestätigung beim Augsburger Bischof nach FÜr die Aufnahme einer
Geldsumme auf die Klostergüter mufßlßte ıne Bewilligung des Bischofs einge-
holt werden. VWenige Jahre spater (1460) bestimmte der Augsburger Bischof

das Recht der freien Abtwahl Wilhelm VO  - Lustenau als Abt, der
dem Bischof gefügig Wal, daß dieser ohne Widerstand die weltliche Obrig-
eit ber das Kloster ganz sich reißen konnte4® die Prälaten wurden
bald auf- bald abgesetzt Un Ottenbeuren Vo  - einem unmittelbaren 1ın ein
mittelbares SGtifft verwandelt“ klagt ein Ottobeurer Schreiber14. Nicht eın
rechtlicher Anspruch WarTr Grundlage solcher bischöflichen Selbstherrlich-
keit, sondern ein faktischer Machtanstieg, dem die politisch kraftlosen hte
des Jahrhunderts nicht entgegentretien konnten. 1464 belegte die Augs-
burger Kanzlei das Kloster mıit einer Türkensteuer, 1467 wurde dem Kloster
auf sechs Jahre 1ne Haushaltsordnung vorgeschrieben un die Einnahmen
und Ausgaben mußflten dem Bischof ZUT Prüfung vorgelegt werden. Die
staatsrechtliche Stellung Ottobeurens wWar VverwOoTrIrTen, das Kloster selbst

geschwächt, daß 1488 Herzog Jörg VO:  3 Bayern Ottobeuren besetzen ließ,
die Vogtei ber das Kloster übte, die Untertanen in seinen Schutz ahm Uun!
sich VO:  ”3 ihnen huldigen ieß 1ne „Chronica Suevica”“” aus dem Jahrhun-
dert berichtet dazu: PE dieser eit ahm Herr Ludwig VO:  . Habsperg in

Herzog Jergen das Kloster Ottobeüren mıiıt aller Zugehörung ein,
thetten ihm aydtspflicht, kham dem Kloster großem utz un:! frommen,
190078  > setzet einen Kastner in das Closter, der ahm e1in und gab aUS,
bracht viel alte böse schulden ein, bezahlt auch oroß mercklich schulden. Er
verdarb auch nıt, und a1@ der Fürst etlich iahr also inngehabt, gab Ers wider
auf 1in den alten schirm “ 42, den Bischof VO  3 Augsburg. Der Erfolg solcher
Handlungen trieb die Forderungen Augsburgs immer mehr in die Höhe,
Reichs- un Kreissteuern wurden U:  - wıe f£ür das Augsburger Territo-
ıum erhoben, Gefangene nach Dillingen un Günzburg geführt, die innere
Verwaltung des „Klosterstaates“ VO:  - Augsburg überwacht. Zuletzt VelI-

langte man, getreu dem herzoglichen Vorbild, VO  3 den Untertanen 08 den
Treueid®.

38) StAN, Ottobeuren, Akten Nr 455; vgl uch UH  > 349 Nr. 698
39) Vgl dazu ine interessante Urkunde VO':  e 1408, UHA 340 Nr 683 un 343

Nr 686
40) Vgl O £1 Friedrich, Das Bistum Augsburg un seine Bischöfe 1M Mit-

telalter, München 1955; 437
41) Kl Ottobeuren, Lit. Nr. 145
42) Fürstl. un gräfl Fuggersches Familien- un: Stiftungsarchiv Dillingen (ohne

Signatur)
43) StAN, Ottobeuren, Akten Nr. 458
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; Wenn die bte VO:  - Ottobeuren gefügigJ verwundert nicht,
daß der Bischof Von Augsburg al nicht versuchte, seinen weltlichen Y
spruch ber das Kloster rechtlich fundieren. 1555 benötigte Abt Kas-
pPar einen bischöflichen Oonsens ZUT Ernennung se1ines Gekretärs Johann Ket-
terlein zZu Vogt**. Ein Schreiben des genannten Abhtes VO.  - 1561 macht
ZUTC Genüge klar, in welche Abhängigkeit Ottobeuren geraten War der Abt,
VO.  > einer kaiserlichen Kommission ach Waldsee berufen, bat 1n dem
Schreiben, Augsburg mOöge ih doch dort verireten, da eın immediater
Stand el Darüber hinaus ersuchte der Prälat die Augsburger Kanzlei, Otto-
beuren doch wıe Roggenburg behandeln%5. ehr als hundert Jahre hbte
auf diese Art Augsburg faktisch ine Herrschaft über das Kloster aus In
einem Vertrag zwischen dem Hochstift Augsburg und dem Kloster Otto-
beuren, dessen Bestimmungen die Lieferungen des Vogtkorns regelten und
den Austausch VO:  3 Untertanen un Gütern festsetzten, erscheint Otto-
beuren erstmals wieder als gleichberechtigter Vertragspartner*®. Ottobeuren
besann sich wieder auf seine alten Privilegien un Rechte In einem Schrei-
ben VO:  - 1577 bat 111d.  - den Kaiser Schutz Übergriffe des Bischofs,
der sich die Jurisdiktion „JUO ad temporalia”“ unrechtmäßiger Weise an  -
eignet habe47.

Damit War das Verhältnis VO  - Bischof Z Abt ın eın S+adium getreten,
in dem ersterer seine Gewohnheitsrechte üurchten hatte Für Otto-
beuren kam die Auflehnung die bischöfliche Vormundschaft etwas
spät, denn Aaus der sich ber hundert Jahre erstreckenden Vorherrschaft
hatte Augsburg durch sSe1In eigenes Verhalten einen anzen Katalog VO:

Argumenten 1in die and gespielt, mıit denen der Bischof einerseits seine
Rechtfertigung vorbringen konnte, andererseits selinen Machtanspurch recht-
ich Zu untermauern suchte. Damit begann die eit des „Aktenkrieges” ZWI1-
schen Ottobeuren und Augsburg, als dessen Niederschlag sich ıne immense
Reihe VO  3 Foliobänden Uun: Aktenfaszikeln erhalten hat, mıit denen sich
näher auseinanderzusetzen gilt

Der Prozeß DOr dem Reichskammerzgericht
Einem neuerwachten, etztlich auf Territorialrechte abzielenden Bewulßt-

eın vVon Wertun Würde der klösterlichen TraditionOttobeurens und damit
seliner Beziehungen Kaiser Uun! Reich MU: zugerechnet werden, daß
INa  3 alle Möglichkeiten ausschöpfte, die 1U  - als lästig un entbehrend
empfundene Vormundschaft Augsburgs abzuschütteln. Anlaß dieser Ent-
wicklung War e1in Reichskammergerichtsprozeß des Abtes Alexander
den Freiherrn Christoph Fugger®®, 1n dem der Abt als dem Reich „ohne

44) JKL Ottobeuren, L3t Nr E ArE
45) Ebenda; Schreiben des Abtes Kaspar den Dillingen‘’schen Rat VO De-

zember 1561
46) StAN, Ottobeuren, Akten Nr 455
47) StAN, KL Ottobeuren, Akten Nr. 458
48) JReichskammergerichtsakten, Nr 9932; vgl dazu uch StAN, K1 Ot-
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Mittel zugethan“ bezeichnet wird. “ Alsc LU  > solches Bischof Heinrichen
Augsburg fürkommen, hat solches den Abten mund- und schrift-

ich ahnden un ihm vorhalten lassen, dafß und seline Vorfahren Gtifte
die Yuperiorität Uun:! Obrigkeit, zumal 1n spiritualibus et temporalibus*?,
u  ber den Abt und das Gotteshaus Ottenbeuren aus ohl fundierten Titulis
unwidersprechlich und ruhiglich hergebracht habe und derowegen solche
angemaßte Exemtion keineswegs gestatten könne“>0

Diese bischöfliche Auffassung mochte och VOT Jahren ohne Einspruch
hingenommen worden se1ln, eın Pralat; der die Fugger VOLr dem Reichs-
kammergericht prozessieren konnte, WAar sich seines Standes ohl bewußt.
Seine Antwort sprach dem Bischof rundweg „die landesfürstliche un
kastenvogteiliche Obrigkeit“ ab, die eI, der Bischof, sich gegenüber einem
reichsunmittelbaren Kloster nicht anzumaßen hätte, un gestand dem Bi-
schof lediglich das „Jus Advocatiae et Protectionis“ die Schutz- und
Schirmgerechtigkeit ber Ottobeuren Gleichzeitig wandte sich
die damals hochberühmten Juristenfakultät 1n Tübingen un forderte eın
Reichsgutachten an®°! dem bald die Anstrengung eines Prozesses den
Bischof VOT dem Reichskammergericht folgen sollte.

Als der Augsburger Bischof 1n solch energischem Angriff seine bisher g...
hte Vormundschaft bedroht sah, ieß nichts unversucht, die bisher aus-

geübte Vorherrschaft 1n schier unverständlichen juristischen ormeln recht-
ich begründen, WI1e sS1e allen Akten rechtswissenschaftlicher Art dieser
eit eignet*?, Die bischöfliche Partei griff rasch entschlossen ZUr Feder und

tobeuren, Akten Nr 237 (Differenzen mit Mindelheim, insbesondere sCH
der hohen un niederen Obrigkeit 1525—1756).

49) Die begriffliche Scheidung zwischen „temporalia“ und „spiritualia” hatte
die Schule VO  } Chartres geschaffen; S1e bedeutete einen Kompromi(f 1m In-
vestiturstrei „Dem Kaiser verblieb die Investitur mit den Temporalien (Re-
galien, Kirchengüter, un weltliche Regierungsrechte), die Spiritualien (Seel-
sorge) empfing der Bischof künftig nach kanonischem Recht, durch Wahl des
Domkapitels un Konsekration“ . S Heinrich Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte,
S, 86 Freilich kann diesen Begriffen 1m 16. Jahrhundert nicht mehr der-
selbe Inhalt wıe während un nach dem Investiturstreit Die Akzentuie-
rungs hatte sich dahin verschoben, daß die Temporalien jetz weniger als
Gegensatz ZU Königsrecht verstehen ja sondern jene Summe VO  -
Gerechtsamen darstellten, die 1mM un Jahrhundert dem Begriff der
Landeshoheit subsumiert wurden.

50) Vgl L} Moser, Staatsrecht, 498
51) Die Durchsicht aller diesen Prozef(s betreffenden Archivalien ermöglichte

die Identifizierung der Ausführungen S 1m B der leider
auf eCNaAUE Quellenangaben verzichtet, mit dem Original dieses Rechts-
gutachtens 1 MI Ki Ottobeuren, Lit Nr. 135 Moser hat dieses (SHf12
achten fast wörtlich übernommen. Der leichteren Zugänglichkeit n WerTr-
den /itate nicht mıit der genannten Quelle belegt, sondern nach Moser -
gegeben.

52) Als wesentliche Quellengrundlage für die nachfolgenden Ausführungen sind
ennen: HStAM, Ottobeuren, Lit. Nr I7 13T; 132; 138
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überschüttete mit „Deductionsschriften“ die Beamten des aisers un des
Reichskammergerichts; das Gileiche geschah natürlich VO:  . Seiten Ottobeu-
rens Äus dem Wirrwarr Un den endlosen Argumentationsreihen VO:  w ugs-
burg soll hier das Wesentlichste dargestellt werden.

a) Die Argumente des Bischofs
Ottobeuren kann seine Reichsunmittelbarkeit schwer beweisen AargUumINeIl-

tierte INa  . 1n Augsburg folglich ist dem Bischof unterworten.
Reichsunmittelbarkeit kommt LLUT den Reichsständen e die 1n der Reichs-

un: Kreismatrikel namentlich verzeichnet sind
Die Prälaten sind niemals auf den Reichstagen erschienen, haben sich dort

vielmehr durch den Bischof vertreten lassen, womiıit S1e ben beweisen, dafß S1e
dem Bischof VO  ‘ Augsburg uch .  1n temporalibus” unterworfen sind. „Viel —

wähntes Gottshaus Ottenbeuren hat dessen Reichs Immedietät Ihro
Kais. Majestät verschwiegen un ist auf die selbiges ergangene Con-
vocation Ööffentlichen Reichstagen nicht erschienen, sondern... hat sich
sgelbsten hinter das Hochstift Augsburg verstecket und die Vertretung VO  - dem-
selben verlanget”,

Es ist bekannt, „daß e1in Prälat Ottenbeuren VO  3 unfürdencklichen Jahren
her weder der Röm Kaiserlichen Majestät noch dem Schwäbischen Crays Ja uch ZUr

Erhaltung des Kayserlichen Cammer-Gerichts nıe keine Contribution, Steuer noch
Anlag gegeben noch 1ın des Reichs Pfenningmeister-Amt der verordnete Reichs-
Legstätt gut gethan un würde Aaus den Fiscalischen der andern Actis das Wi-
derspiel nimmermehr probiren und DEr CONSCYUCNS könne sich für keinen
ungemittelten Stand des Heil. Reichs ausgeben“>4,

Augsburg hat War dem Kloster gestattet, die Steuern selbst einzunehmen,
hat sich ber

das Recht der Pfändung vorbehalten, sollte Ottobeuren nicht 1n der Lage
sein, diese Abgaben rechtzeitig entrichten.

Können gerichtliche Sachen 1n Ottobeuren nicht entschieden werden, ist
das bischöfliche Gericht letzte nstanz

Streitigkeiten zwischen der Klosterherrschaft un den Untertanen hat der
Bischof entscheiden un

gehen alle Appellationen das bischöflich augsburgische Hofgericht.
Der Obervogt VO  } Ottobeuren wird nicht VO Konvent gewählt der VO

Abt ernannt, sondern VO Bischof eingesetzt.
66 Der Eid, den der Abt dem Bischof eistet, beweist seine Abhängigkeit 1n

temporalibus et spiritualibus.
Dieser hier vorgefiragene Katalog augsburgischer Argumente ist 10808  - bei näherem

Zusehen nicht der Ausfluß VO  3 Rechten, sondern VOoO  - Gewohnheiten. Die hier —

gewandte Methode konnte freilich nicht ausreichen, den staatsrechtlichen Cha-
rakter Ottobeurens verändern.

Die Argumente des Klosters
Für Ottobeuren WarT der Ausgangspunkt die Privilegierung Otto Il deren

Echtheit INa  - mit Hilfe der weiteren Bestätigungen beweisen können glaubte®,

53) A Akten
54) Abgedruckt bei e Il eb  J B 500
55) Vgl Anmerkung 13 und
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Mit Sorgfalt wurde die daraus sich ergebende Rechtstellung abgeleitet, nicht
hne Schärfe un: Polemik wurde sS1e vorgetragen®®, Das Kloster hatte die Rega-
lien immer VO Reich und nicht VO  - Augsburg empfangen. Seit der Verleihung
des Blutbanns übte die hohe Gerichtsbarkeit 1mM anzZen Ottobeurer Territorium.
Das „Imperium sanguinis”, wıe der Blutbann 1n diesen Quellen immer wieder be-
zeichnet wird, wurde Advokaten, Amtleuten un! Obervögten übertragen. Die
kaiserlichen Privilegierungen gingen miıt den päpstlichen Konfirmationen and
1ın Hand Mit besonderem Nachdruck wWwI1es 193028  - auf die Urkunde VOo  - 1406 hin, die
Önig Ruprecht dem Kloster ausgestellt hatte57? Der Abt erhielt hier alle Kega-
lien, Weltlichkeit, Lehenschaft un! Mannschaft mi1t allen Nutzen, Rechten,
Gerichten, Gütern, Zinsen Uun! Zugehörungen®?. Die Vogtei kam den Bischof
mıiıt dem ausdrücklichen Vorbehalt der Wiederlösung. Das bischöfliche Vogtrecht
beruht allein >  „In nuda defensione et definita mercede quotannıs pPro illa praestan-
da, sine ulla jurisdictione vel administratione bonorum vel jurium Monasterii“®>®?.
Solchermaßen bewies Ottobeuren seine Reichsunmittelbarkeit. Die VO  - Augsburg
angeführten Ansprüche un: ihre Legitimation widerlegen WAäar 10008  j weniger
schwierig als die Ableitung der Reichsunmittelbarkeit aus nicht als echt anerkann-
ten Urkunden.
—R Augsburg aufgrund der fehlenden Reichsstandschaft die Reichsun-
mittelbarkeit Ottobeurens abgelehnt, behauptete man, daß der Prälat, nach
usweis der kaiserlichen gedruckten „Denunciationes” 1M Ottobeurer Archiv,
oft Reichstagen geladen worden wäre®. Da Ottobeuren keinen
Reichssteuern verpflichtet WAaärT, lag natürlich 1m Ermessen des Abtes, auf den
Reichstagen erscheinen un sich mıit Reichsangelegenheiten belasten. Die
Beweiskraft dieses Arguments ist 11U:  3 zweifellos fragwürdig, doch die au gS-
burgische Ableitung, Ottobeuren käme keine Reichsunmittelbarkeit Z weil
nicht 1n der Reichs- un Kreismatrikel verzeichnet sel, War gleichermaßen nicht
zwingend. Aus zweifachem Grund konnte Ottobeuren nicht in der Reichsmatrikel
erwähnt SeiIN: einmal War der weck der Reichsmatrikel, die kontributionspflichti-
sCn Stände erfassen, denen Ottobeuren seiner Privilegien n nicht
rechnen WAaT; ZU andern wWar die Reichsmatrikel unvollständig. Denselben weck
verfolgte un mit demselben Fehler behaftet War uch die Kreismatrikel, die
aufgrund der Reichsmatrikel errichtet wurde®?!.

Für die VO  } Augsburg bestrittene „Landeshoheit“ Ottobeurens sprachen die
hohe un niedere Gerichtsbarkeit, Gebot un! Verbot, Zwing un Bann, Frevel
un Strafen, die Ottobeuren 1n seinem Territorium übte, die Einsetzung der Be-
amten, Vögte, Kanzler, die Bestellung des „Oberen un! Hofgerichts“, die Erhe-
bung der ordentlichen un außerordentlichen Steuern, die Schatzungen, das Un-
gelt un! die Huldigung alles Rechte des Ottobeurer Prälaten.

Wer nicht ZU: Reich steuert, ist Jandsässig War die Ansicht der au gS-
burgischen Partei, woOogegen die Prälaten VO  - Ottobeuren geltend machen konnten,

56) StAN, Ottobeuren, Lit Nr. 10; hier findet sich 1Ne geschlossene Über-
sicht über die Ottobeurer Argumente. Die Fertigstellung des Folio-
bandes erfolgte März 1619

57) Vgl Anmerkung
58) Abgedruckt bei e T eb 518
59) y eb 521
60) Eine solche Behauptung läßt sich aufgrund des gesichteten Quellenmaterials

nicht bestätigen.
61) Vgl eb 527 ff
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daß S1e durch Abtretung eines Drittels der ottobeurischen Fundationsherrschaft
untier Otto sich die Befreiung „ab mMnı regla servitute, hoc est ab expeditione
regali vel hostili clypeo, ıtem curiali iıtineratione et ab mMnı regn] negotio”
erkauft habe®?,

Das scheinbar VO  3 Augsburg ausgeübte Steuerrecht konnte nicht als Argu-
ment für iıne Landeshoheit des Bischofs über das Kloster wirksam werden, da
Ottobeuren solche Beiträge nicht aus einer Schuldigkeit (ex debito), sondern £tre  i
willig gegeben habe. Nicht den ihn gestellten Forderungen kam der Konvent
nach, sondern seine Beiträge entrichtete nach seinem eigenen Ermessen.

Das Recht der Pfändung, das für Augsburg eın Appendix der Landeshoheit
WAarT, ließ 1U Ottobeuren freilich nicht gelten, da uch f contractibus et
obligationibus eines privatı den andern 1n täglicher Übung un: Brauch
se1le Uun! ware eın handgreifliches Absurdum, Wann der Creditor 1n Kraft
solcher Klausel sich über seinem debitorem ein1ge spiritual- der temporal-Su-
perloritäat anmaßen wollte“63.

Das angemaßte Recht des Bischofs, daß alle Appellationen das Dillin-
gisch-Augsburgische Hofgericht gehen hätten, stand 1n direktem Gegensatz ZUTT
Ottobeurischen Hofgerichtsordnung VO  - 1540, nach der die Berufung LLUT
das kaiserliche Kammergericht der den Kaiser selbst gehen konnten. Otto-
beuren kam uch nicht auf die augsburgischen Landtage, WOZUu als ntiertan
ohl verpflichtet SCWESCH wäre.

ach all dem Ausgeführten glaubte Ottobeuren bis ZUT Evidenz nachge-
wlesen haben, da der Bischof über das Kloster I1  .u wen1g 1ne
Superiorität I temporalibus“ 1ne Landeshoheit geltend machen kön-
N! wıe ber die 1n seliner iOzese gelegenen weltlichen Stände Uun! Städte

C) Die Urkunde Heinrich vO  - 1116
Es mu{( der Vollständigkeit halber hier och ein Argument Erwähnung

finden, das, VO  - Augsburg fleißig 1n Anwendung gebracht, Ottobeuren
fast die Mediatisierung 200 Jahre VOTI der Säkularisation eingebracht
hätte Der bischöflichen Kanzlei gelang ıne Urkunde ausfindig
machen, der zufolge Kaiser Heinrich 1116°* dem Bischof VO  - Augsburg
das Kloster mıt en Zugehörigen, Nutzbarkeiten, Rechten und Gerechtig-
keiten übereignete®. Von dieser Schenkung eitete der Bischof 198858 seine

62) Abgedruckt bei Moser, eb 529
63) Moser, eb 521
64) 2 J 1831, 236 Nr. 443 Omnibus Christi nostrisque fidelibus tam

uturis qUuUamı praesentibus notum fieri volumus qualiter 1105 PTro fideli SerVvV1-
C10 Herimani Augustensis episcopl quod nobis fecit et Pro fidelitate etiam
qu am patrı nostro dum Vixıt servavıt et nobis SCHIDETr SECeITVaTEe intendit.
abbatiam quandum nomıne iıta libere sicut u huc 1n nosira
potestate ea tenuımus ad altare Sanctae Mariae donavimus

65) Inwieweit diese Urkunde bekannt wWwWar un! ZUT Stützung der Thesen des Bi-
schofs verwendet wurde, ist unklar; erstmalig taucht s1e ıIn den iın dieser
Arbeit zıtierten Quellen 1mM Gutachten der Tübinger Juristenfakultät auf;
vgl Ottobeuren, Lit. Nr. 135
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Landeshoheit über Ottobeuren un dessen Territorium ah66 Gegen dieses
Argument 1U konnte Ottobeuren Ur mit schwachen Gegenbeweisen
Felde ziehen. Man stellte, Was 1n solchen Fällen immer schwer widerle-
geCcn ist, 1n Frage, dafß die Übertragung jemals N: Ausführung gekommen
ware und suchte 1n einer dürren Beweisführung glaubhaft machen, dafß
mit der Schenkung keine Landeshoheit verbunden ware, da AT eit der 135-
natıon solche Rechte völlig unbekannt SCWESEN wären. Die Urkunde erwäh-

weder Regalien, och ‚Superiorität‘, ‚Jurisdiction‘ oder erkait Da
dem Kaiser L1LUr das ogtrecht zukäme, hätte auch dem Bischof nichts
anderes übereignen können.

In eben diese eit der erhitzten Gemüter fiel ein csehr unkluger Schritt
des Bischofs VO  > Augsburg. Um den widerspenstigen Abt Alexander eiNZU-
schüchtern, ieß ih: 1641 VO  . seinen Knechten auf dem Wege VO:  - Nie-
derrieden ach LEgg, die Jahresgefälle einziehen wollte, gefangen neh-
1111 und ach Dillingen führen®?. Solches Vorgehen stählte natürlich den Ot-
tobeurischen Widerstand. Nun erst recht WAarTr INa  . nicht bereit, auernd
unter dem augsburgischen Joch, denn als solches mußlte 1119  - die anmaßen-
de Herrschaft des Bischofs empfinden, leben Der Ottobeurische Prior
Sandholzer suchte zunächst mıiıt Hilfe der genannten Urkunde Aufschlüsse
ber das Verhältnis Ottobeurens Augsburg erlangen. Die Formulie-
rung „abbatiam quandam nomiıine Buron“ mußte TIl allerdings verdächtig
erscheinen, un ieß sich der Prior VO: churfürstlichen Archiv 1n Mün-
chen 1n beglaubigten Abschriften alle dort vorhandenen Belege über ene-
diktbeuren kommen, mıit deren sich unschwer die Identität VO  »3 Buron
mıt Benediktbeuren beweisen lie{($68.

Das Urteil
Damit konnte Ottobeuren auf eın positıves Urteil des Reichskammerge-

richts hoffen, das dann 1624 auch gefällt wurde: AIn der Compromiß-Sa-
chen Herren Alexanders, jetzo Herrn Gregorien, Abbten, CAaPaTt Priorn und
Convent de{ Gotteshaus Ottenbeuren Klägern e1ins, wider Herrn Henrichen,
Bischofen, Dohmb-Probsten Dechant und Capitel des Dohmbstiffts Augs-
burg, beklagte andernteils, die Superiorität in temporalibus 1n gemeıin unnd
Steurbarkeit über bemeltes Gotteshauß insonderheit belangend ist allem
Vorbringen ach recht erkandt, daß gedachte Klägere und Gotteshauß
m dero angehörigen Land und Leuthen der Röm Kayserl Mayestät
unnd dem Heiligen Reich e& e | verwandt und zugethan, der
Beklagten angemakßter Weltlichen ouperiorität unnd Hochheit ber nıt Un-
terworffen, och s1e, Beklagte, der 1ın Gtritt CZOBCNETI Steuerbaren 3B
rechtigkeit, ausserhalb, Wäas vermO0g arüber in Jahren 1488 und 1491 auff-
gerichteten underschiedlichen vertragen ermeltem Gtifft gebühren mMag, be-
fugt, dannenhero ihnen nicht gezimbt och gebührt, Klägere ihrer ohn-

66) Vgl dazu ur L Geschichte des Allgäus, B 267
67) Fuggerarchiv, 7I 3l
68) KlI Ottobeuren, Lit Nr. 132



i %Der Kampf Ottobeurens

mittelbaren Freyheit, Rechten nnd Gerechtigkeiten nnd deren possession
vel quası, geklagter mMmassen turbiren und beschweren, sondern daran
zuviel un ungerecht gethan, dafß auch angeregte Beklagte sich hinführo
deßen gäntzlich zuenthalten, davon abzustehen unnd deßwegen gNUSSaAME
Caution un: Sicherung eisten schuldig. auch solchem condemni-
TE  - un verdammen SCYIL als WIT sS1e darzu, desgleichen in die Gerichts-
kosten condemniren“®?.

Durch dieses Reichskammergerichtsurteil hatte Ottobeuren den entschei-
denden Dieg nicht LLUT 1mM amp. seine Reichsunmittelbarkeit, sondern
auch 1in seinen Bemühungen das Aufsteigen ZUTLXC Landesherrschaft eT7-

rungen. Ottobeuren wurde die Reichsunmittelbarkeit express1s verbis ZUBC-
sprochen, Augsburgs Ansprüche auf Ottobeuren 1n die schmale Kompetenz
der Schutz- und Schirmgerechtigkeit zurückgewiesen.
er die Anfechtung des Urteils noch die Besetzung Ottobeurens miıt

bischöflichen Iruppen den Landfrieden ließen ıne Zurückgewinnung
des Ottobeurer „Klosterstaates“ In einem Vergleich VO 11. August
1626° mußte der Bischof endgültig auf die weltliche Obrigkeit un auf das
Steuerrecht verzichten und die Reichsunmittelbarkeit Ottobeurens NeTr-
kennen und sich mıit einer Entschädigung VO.:  a 100 000fl zufrieden geben,
wobei diese Summe ZUu größeren Teil SCn wel Schuld- und Zinsbriefen

entrichten war‘1, Allein die Schutz- und Schirmgerechtigkeit mit dem g..
wöhnlichen Vogtrecht (Jus advocatiae) Geld und Getreide verblieb dem
Bischof, w1e vertraglich festgelegt worden WAarl.

Die faktische Macht, die sich Augsburg 1n einer zweihundertjährigen Ent-
wicklung widerrechtlich angeeıgnet hatte, War durch den e1n halbes Jahr-
hundert währenden erbitterten ampf, deren Ergebnisse der Reichskam-
mergerichtsentscheid und der Vertrag VO:  ; 1626T, zerstort worden. Dem
Bischof blieb alsı spärliche Einkommensquelle die Schutz- und Schirmgerechtig-
keit ber Ottobeuren. 1710 wurde durch den diplomatischen und finanztüchti-
gen Abt Rupert Ne(s das letzte Band, das Ottobeuren Augsburg fesselte,
durch die Ablösung der Schutzvogtei 000 zerschnitten??2.

IT Die Auseinandersetzungen mi1t dem Schwäbischen Kreis
Der Reichskammergerichtsentscheid hatte 19808 ohl die Reichsunmittel-

69) Eine Abschrift dieses ertrags findet sich 1mM Ottobeuren,
Lit Nr 143; vgl azu uch StAN, Ottobeuren, Lit. Nr. (Korrespon-
denzen, Urkunden un Urkundenabschriften ZU Prozefß); des weiteren
Haus-, Hoft- un! Staatsarchiv Wien (in der Folge abgekürzt HHStAW)),
Kleinere Reichsstände, 409 ; Baumann eb: 3:B 5. 267 -

JI Vom Reichsfürstenstand, 226
70) StAN, Ottobeuren, Akten Nr. 455 un! 456
7E} Ottobeuren, Lit Nr 143 Die kaiserliche Konfirmation erfolgte

Dezember desselben Jahres. Für die Vorverhandlungen un Korrespon-
denzen diesem Vertrag vgl StAN, Ottobeuren, Akten Nr 464

72) StAN, K1 Ottobeuren, Akten dazu HStAW, Kleinere Reichs-
stände,
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barkeit Ottobeurens klar herausgestellt, der Augsburgisch-Ottobeurische
Vertrag VOIl 1626 hatte diesen Reichskammergerichtsentscheid och diffe-
renziert und ihm etzten Inhalt gegeben. Allein die Frage der Reichsstand-
schaft War immer och nicht Sanz geklärt. Dem Begriffsinhalt nach War
Ottobeuren eın Reichsstand, die praktischen Folgen, die sich mıit Steuer-
und Kontributionsfreiheit davon ableiten ließen, wollte 198028  ’ nicht wahr-
haben Recht un Wirklichkeit bildeten keine Einheit. So kam für Ottobeu-
TE  } nochmals ein halbes Jahrhundert der Auseinandersetzungen, diesmal
mit einer Reichsinstitution dem Schwäbischen Kreis.

Den Verfassungsreformen des Jahrhundert verdankt auch der Schwä-
bische Kreis sein Entstehen, das aber erst mıi1t dem Ende des Schwäbischen
Un wirkkräftig werden konnte?3. Zur Handhabung des Landfrie-
dens wWar der Schwäbische Kreis wWI1e die anderen Reichskreise eingerichtet
worden, seinen Kompetenzen gehörten Straßenwesen, Münze, Polizei-

un Leistungen für Kaiser un Reich Dazu bestimmte die Reichs-
kriegsordnung VO  »3 1681 die Reichskreise Aufstellung un Unterhalt des
Heeres.

Geographisch lag Ottobeuren mit seinen Besitzungen 1m Amts- un Kom-
petenzbereich des Schwäbischen reises. Seinen mehr und mehr wachsenden
Verpflichtungen 1mM ausgehenden und beginnenden Jahrhundert ent-
sprachen die Steuern Uun:! Beıtrage der Gtände ın keiner Weise. Miıt der Hypo-
thek einer ständig steigenden Schuldenlast schleppte sich der Kreis durch die
etzten Jahrzehnte des Bestehens der Reichsverfassung. Der Existenzkampf,
den der Kreis führte, ‚W: ih: immer wieder LLEUE Geldquellen CI -
schließen. Aus seiner finanzpolitischen Lage heraus ist mehr als VelI-

ständlich, daß nicht dulden konnte, dafß eın bedeutendes Gebiet wıe
das Ottobeurer JTerritorium der Kreiskasse nichts einbrachte, wWI1e auch die
Reichskartause Buxheim sich der Abgaben für den Kreis entZOg.

Die Differenzen zwischen dem Kloster Ottobeuren un dem Schwäbischen
Kreis begannen 167574: die kaiserlichen Iruppen hatten 1n Überlingen
ihre Winterquartiere aufgeschlagen, der Schwäbische Kreis hatte für ihre
Versorgung aufzukommen. Die hieraus entstehenden Kosten wurden auf die
Kreisstände umgelegt un auch Ottobeuren 1n diesen Rahmen der PFflichti-
gCcn mıiıt einbezogen”5S, Der Abt Benedikt ieß daraufhin seine Protestschrei-

73) Zur Reichskreisverfassung vgl (} Gerhard, Verfassungsge-
schichte VO Ende des Mittelalters bis ZU Ende des alten Reiches, ba Bruno
Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, } Stuttgart 1958,
317 f: dazu die vielen Literaturhinweise bei Hanns Hubert,
Reichskreise un! Kreisassoziation, 1n ZBLG, B  J 1962, Heft 2I 377 E3
Vgl I‘I eb 302 ff

74) Zum folgenden vgl uchJ KL Ottobeuren, Lit. Nr. 137
75) Die hier gegebene Darstellung stutzt sich hauptsächlich auf Material des

Archivs Ottobeuren. Vgl hauptsächlich A Akten die Verhandlun-
gen, Korrespondenzen Uun! Streitschriften zwischen Ottobeuren Uun: dem
Schwäbischen Kreis finden sich des weiteren 1n sechs Foliobänden 1mM
(ohne Signatur); azu auch StAN, K1 Ottobeuren, Akten Nr. 582, un: II
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ben un Bittgesuche ergehen, erstere den Kreis, letztere den Kaiser,
deren Vokabular, geübt den Streitigkeiten mıit Augsburg, 1n pragnanter
Form 1000 Jahre Klostergeschichte rekapitulierte. 1690 wurden hundert
Mannn 1mM Ottobeurer Gebiet einquartiert un mußten VO Kloster verpflegt
werden. Verhandlungen mıiıt dem kaiserlichen Kriegskommissar Grafen
Breuner und mehrfache Weigerung konnte 1l1er nicht weiterhelfen. Der üb-
liche Beschwerdeweg führte keinem Ergebnis. Prophylaktisch lehnte der
Prälat 1698 ine Aufforderung des Kreisausschreibamtes schlankweg ab,
etwas zu Kreis steuern‘®. In Kriegszeiten hatte Ottobeuren ohl seline
freiwilligen Beiträge geleistet, vermochte jedoch icht einzusehen, WaTrTumn
f£ür die Schuldenlast des Teises auch och nach Beendigung des Krieges
aufkommen sollte. Der Kreis bat daraufhin einen freiwilligen Beitrag.
Die Rechte Un:! Privilegien dem Kreis ZUr Genüge bekannt; ob
seine Steuern A4aus einer rechtlichen Verpflichung oder freiwillig erhielt, WAarTr
ihm schließlich gleichgültig.

Der Schwäbische Kreis tutzte sich bei seinen Forderungen Entrich-
(UNg VO:  - Steuern Primär auf iıne Zeit, 1n der Ottobeuren CZWUNSECNEI-
maßen das Hochstift Augsburg Reichsanlagen und Steuern entrichtet
hatte 1481 und 1487 leistete Ottobeuren Abgaben ‚Z£UX ilf wider den
Türken‘, 1490 „ZUX ilf des Bunds‘, 1491 „ZUTI ilf 1n Britannien‘, 1496 ZUT

Anlage des ‚gemeinen Pfennigs‘. „Hierzu kommen die vielfachen vom Hoch-
stift Augsburg mehr erwähntes Gottshaus Ottenbeuren abgelassene
förmliche Steuermandate; allermaßen als schon 1n Anno 1475 dem Zug
wider den Herzog VO:  ; Burgund demselben eın Reiswagen stellen VO
Hochstif£t Augsburg intimırt worden, gleichermaßen auch dasselbe die
Anforderung ZUT Stellung eines Keiswagens un Bezahlung der Reisgelder
ZUu Bund Anno 1504 geschehen“?77, Von der 1544 Vomm Reichstag bewillig-
ten Hilfe für die Kriege die Türken und Frankreich wurden (Jtto-
beuren 1000 als Beitrag auferlegt. Dieser Katalog VO  - Abgaben ließe sich
natürlich noch ine Reihe weiterer vermehren?8. Wohl hat Ottobeuren

den verschiedensten Aufgaben des Reiches, des Schwäbischen Bundes un
spater des Schwäbischen Treises mitgetragen, ob sich dabei aber 158  = ine
Pflicht oder ıne freiwillige Abgabe handelte, ist nicht ersehen. Zweitel-
los ist richtig anzunehmen, daß Ottobeuren des Ööfteren Zahlungen g-
ZWUNgen wurde, VOT em während des Jahrhunderts; ine rechtliche
Verpflichtung kann aQus$s diesen wenigen Ausnahmen aber aum abgeleitet

Das wertvolle Quellenmaterial 1mM HStAW konnte leider 198008 Rande
berücksichtigt werden, da es mir Trst nach der Drucklegung möglich wurde,
mich eingehender mit den Wiener Beständen befassen. Der Vollständig-
keit halber soll hier noch auf wel wesentliche Quellen hingewiesen werden,
die ich 1n der vorliegenden Arbeit nicht mehr verwenden konnte. HStAW,
Reichshofrat, ota HHStAW, Rl Kleinere Reichsstände 410

76) K1 Ottobeuren, Lit. Nr 151
77) Akten
78) Vgl StAN, K1 Ottobeuren, Akten (Reichsleistungen des Klosters,

insbesondere Türkenhilfe 1610—1739).
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werden. In der Mehrzahl der Fälle Zzahlte Ottobeuren WAarTr widerstrebend,
ieß sich aber immer wieder bestätigen, dafß sich ein „subsidium chari-
tativum“ handele, aus dem kein Präjudiz gemacht werden könne. Der Schwä-
bische Kreis dagegen glaubte aus diesem Tatbestand ableiten mussen,
dafß FL  H Stelle des Hochstifts die Abgaben einzuziehen habe Da
I1 Ottobeuren hartnäckig ablehnte, sich seine Beiträge, die das Reich
und den Kreis entrichtete, vorschreiben lassen, WAarTr der Schwäbische Kreis
CZWUNSCIL, LLEUE Schritte unternehmen, sich die reichlichen Quellen
Ottobeurens erschließen. Zweiftellos hatte der Schwäbhbische Kreis mıiıt
Interesse die Entwicklung des Verhältnisses Ottobeurens Z Hochstift
Augsburg verfolgt un ein1ges daraus gelernt.

Der Kreis versuchte LLU:  . seinerseıits, ausgehend VO' Privileg (Jtto für
Ottobeuren, unter anderen Aspekten die Reichsunmittelbarkeit und die Für
den Kreis schädliche Gteuerfreiheit bekämpfen. „Die Kollekta WarTr

VO:  z alters her iın Deutschland ine nicht allzu bekannte Sache Die Vasalli
et status haben anfangs allein der Heeresfolge persönlich praestieren g-
habt, OWV! auch die Bischöfe un hte selbsten nicht dispensiert ZEWE-
SEI, un daher die meisten alteren Privilegien lediglich nichts anderes als
ine Fxemtion talibus tantı sServit11s besagen: Ingleichen auch die eut
übliche Territorial-Superiorität tempore imperatoris Ottonis sonderlich
bei niedern und geistlichen Gt+änden ein Non-ens SCWESCHL, un die Unterta-
nen icht VO  3 ihren Herrschaften, sondern in Reichsnöten VO:  } denen romı-
schen aisern durch deren Off£$iciales immediate besteuert und collectiert und
erst SUCCESSIVE die Sub-Collectation derer Untertanen denen statibus Im-
per11 sonderlich OT 1 aeculo gestattet worden“?79. Nun konnte der
Schwäbische Kreis freilich nicht einsehen, daß einerseits den Schutz ber
den Kreis ausüben sollte, andererseits jedoch Teile dieses Teises sich VO:  \
den daraus erwachsenden Pflichten ausgeschlossen w1ssen wollten. „Die heu-
tigen Collectae sind eın ONUS personale deren Herren Prälaten und
Conventualen, sondern vornehmlic! ine derselben Unterthanen un Terri-
torıa gravierende Gebühr“ Der Schwäbische Kreis bemühte nicht LLUT die
gesamte Reichsgesetzgebung, sondern darüber hinaus auch noch die rechts-
geschichtliche Literatur, erweisen, daß die Ottobeurer Privilegien
nicht mehr rechtskräftig waren.

Der Streitfreudigkeit des Schwäbischen Teises wurde schwerer Abbruch
etan durch das persönliche Eingreifen des a1lsers. In einem Schreiben VO:

Dezember 1714 wandte sich Karl VI den Grafen Froben Ferdinand
Fürstenberg mit dem ausdrücklichen uns der Giraft colle die Interessen
Ottobeurens auf dem Kreistag vertreten und seine, des Kaisers, Absicht das
Kloster schützen, diesem kundtun®®. Eine solche klare Haltung des Kai-
SEeTS WarTr nicht zuletzt das Verdienst des Rates und Kanzleidirektors Franz
Xaver VOIL Pflummern, der 1m Auftrag des Ottobeurer Abtes die gleicher-
maßen delikate wWI1e undankbare Aufgabe hatte, das Kloster 1m eigentlich-
79) Akten XVI/9
80) Al Akten
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csten Sinne selbst die Reichsinteressen vertreten®!. Als solche
Schritte des aisers die Haltung des Schwäbischen reises nicht äandern
vermochten uUun! ohne jedes Echo blieben, wandte sich Karl N} mıit einem
neuerlichen Schreiben VO: 23. August 1715 den Kreis®: ‚Wir haben
aus dem Uns zugesandten Schreiben ersehen, Aaus welchen Ursachen die
Fürsten und G+ände des Schwäbischen TEeISEeS vermeınen, daß der dortige
Kreis befugt sel, das Reichsgotteshaus fernerweitem Beitrag Jange —

zuhalten, bis die auf dem Kreis haftenden un gelegentlich des etzten
Reichskrieges gemachten Particularschulden abgezahlt sein werden, Uun! sich
für berechtigt erachten, das Gotteshaus mıit einem Anschlag belegen Uun!
laut den Schlußformalien de facto ein Quantum anzusetzen un exekutive
einzutreiben. Genanntes Gotteshaus hat Uns dagegen untertäanıgst gebeten,

in seinen ceit vielen Jahrhunderten hergebrachten und VO  - all Nnseren
Vorfahren, Römischen aisern un Königen, mithin auch VO.  z Uns, gnädigst
bestätigtem Beginnen und Unternehmen schützen. Um Uns in dieser
AaC| osründlich unterrichten, haben WIT Uns den Inhalt der alteren Uun:
jüngeren 1mM kaiserlichen Archiv befindlichen Briefschaften vortragen as-
Gce[nN? au den äalteren Urkunden ist eutlich entnehmen, daß das
aunmittelbare Reichsgotteshaus seine uralte Exemtion teuer
erworben hat Demzufolge ist auch das Gotteshaus wiederholt VOT eigen-
mächtigen Übergriffen beschützt worden. uer Andacht un Liebden annn es
nicht unbekannt se1in, daß 1n den etzten wel Reichskriegen Nseres Vaters
Kaiserliche Majestät (Leopold) den Kreis nachdrücklich geschrieben hat
und dieser sowohl wI1ie Nnseres Bruders Kaiserliche Majestät (Joseph) den
Abgesandten des Schwäbischen Kreises, welche die Concurrenz des g..
nannten Gotteshauses bei beiden Kaiserlichen Majestäten sehr inständig
nachgesucht hatten, jedesmal die Resolution und Erlaubnis ZUT Concurrenz
mM1t der ausdrücklichen Klausel „DIS AB Frieden, jedoch ohne Konsequenz“”
aus den besonderen, damals obwaltenden Ursachen gnädigst erteilt haben Wir
mussen fast daran zweifeln, daß Von den Fürsten un tänden des Schwähbi-
schen Teises solchen Extractis recht nachgeschaut worden ist Sonst würden
sS1e sich icht mıit einem eigenen Kreistagsbeschluß unter Bedrohung der Exe-
kution nebst Hintansetzung all solcher vormaligen Handlungen Uun! ohne
sich mit Uns als Öömischen Kaiser un Lehens- und Schutzherrn des Gottes-
hauses 1NSs Benehmen setizen, übereilt haben Es MU: Uns daher och Vel-
wunderlicher vorkommen, daß 1n dem Schreiben VO Juli dieses Jahres
als Grund der vermeintlichen Befugnisse des Teises Uns celbst ganz
Tel angeführt werden will, daß WAar bei dem Kaiserlichen Kammergericht

opeyer das Urteil dahin ausgefallen sSe1in soll, da Ottobeuren der Con-
CUTITeENZ dem Hochstift Augsburg entledigt, hingegen mıit einem Beitrag

81) Vgl HStAW, Reichskammergerichtsvisitationsakten, Nr. 337 und 339
82) Das kaiserliche Schreiben findet sich abgedruckt bei E X y eb!

S. 416 Der Brief wurde gestrafft un der heutigen Schreibweise ange-
nähert.

83) Akten
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dem Reich, mithin dem Kreis angewlesen werden soll, da doch 1n diesem 1n
Unserm kaiserlichen Reichsarchiv befindlichen Urteil, welches 1624 den

Juli VO  . dem genannten Kaiserlichen Kammergericht opeyer veröffent-
licht worden ist, nicht eın einz1ges diesbezügliches Wort finden ist Wir
können nicht umhin, Euer Andacht un Liebden diese Antwort erteilen
un ermahnen, die Angelegenheit VO:  z einer anderen Seite sehen, den
Kreis über den Sachverhalt aufzuklären un sich VO  . Ceiten des Kreisaus-
schreibamtes aller Tätlichkeiten das vorerwähnte Gotteshaus ent-
halten, sich mit ceiner Verantwortung beladen. Wir fühlen Uns VeOeI-

pflichtet, jeden Kurfürsten und Stand 1m Reich, mithin auch dieses Gottes-
haus, 1in seinen alten Rechten und Freiheiten zu erhalten uUun: nicht zu g-
tatten, daß damit auf solche Weise der Anfang gemacht werde. Da aber der
Kreis dasselbe 1ne befugte Forderung haben vermeint, ist solche bei
Uns als dem Römischen Kaiser, obersten Richter un! Schutzherrn des g-
nannten Gotteshauses gehörigermaßen vorzubringen un:! Unser Spruch dar-
über abzuwarten‘.

Den GStänden des Schwäbischen Teises mufßte 1ine solch Massıve Spra-
che klar machen, daß s1ie VO  . des aisers Seite wen1g Unterstützung 1n
ihren Forderungen erwarten konnten. Der Kreis, nicht bereit die Waffen

strecken, wandte sich das Reichskammergericht, obwohl Ottobeuren
in der eit VO  m} An bis 1713 den Schwäbischen Kreis nicht weniger als

900 fl Konkurrenzgelder gezahlt hatte®3 Gegen das Reichskammerge-
richt, das offenbar dem Schwäbischen Kreis recht geben wollte, TTrati 1U
seinerseits der Reichshofrat auf, der die Interessen des Klosters nachdrück-
ich verirat Durch persönliche Schreiben den Schwäbischen Kreis un
auch das Reichskammergericht unterstutzte der Kaiser das Vorgehen des
Reichshofrates.

Damit War der Prozefis auf 1ne Ebene gehoben, auf der sowohl dem
Schwäbischen Kreis wI1ı1e dem Kloster entrissen WAarT. Ein Ausgleich konnte 1n
diesem Falle aum zustande kommen. Wie viele Prozeße 1 ahrhun-
dert blieb auch dieser, wWI1e 1n den Akten treffend heißt, „hängen“”,.

Wieder hatte Ottobeuren eın halbes Jahrhundert gekämpft, diesmal ) —

Sar mit der energischen Unterstützung des Kaisers, ohne daß seine rechtli-
che Stellung, seine Privilegien und Freiheiten in einem entscheidenden und
bindenden Urteil festgelegt worden waren.

Der Herzog VO  3 Württemberg als kommandierender kaiserlicher Reichs-
feldmarschall schlug 1735 1n Ottobeuren sein Winterquartier auf un ahm
dem Kloster gewaltsam die schöne Summe VO  . 07018 ab Die kaiserliche
Aufforderung, die Ottobeuren entstandenen Schäden einschließlich der

000 ersetzen, wurde nicht befolgt. Ja der Kreis versuchte nochmals
G R E auf dem Kaiserwahltag die Konkurrenz Ottobeurens ZU: Schwäbi-
schen Kreis durchzudrücken, während sich Ottobeuren Kurmainz als G@e1-
nNe  &} Metropoliten wandte, solchem Bestreben zuvorzukommen. Im
Ende blieb alles unentschieden und auch die Wahlkapitulation VO.  - 1745
führte keinem Ergebnis.
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Als INnd.  . des fruchtlosen Streites überdrüssig geworden WAal, entwickelte
sich zwischen dem Kreis und dem Kloster 1n der zweıten Hälfte des
Jahrhunderts eın freundschaftlichere sVerhältnis. Der Schwäbische Kreis hatte
erkannt, daß bei einem entspannten Verhältnis VO  } Ottobeuren mehr
erwarten WAaT. 1T61 verpflichteten sich Abt und Konvent einem TrTeiwil-
ligen Beitrag VO  - jährlich 6 000 £]84 och kurz VOT sSeiNer Säkularisation
leistete Ottobeuren erhebliche Beiträge für den Festungsbau 1n Im, die
hauptsächlich 1n Baumaterial Adus den reichen Klosterforsten bestanden®.

Zusammenfassung
Es ist hoffentlich 1m Verlauf der Darstellung die zentrale Bedeutung der

Privilegierung des Klosters durch ÖOtto bis AA E Ende des alten Reiches
klar geworden. Eine Privilegierung, die einerseits bestätigt, dafß Ottobeuren
bis 072 als Reichskloster 1ne ihm VO Reich zugedachte politische Funktion

erfüllen hatte, andererseits auch durch die darin ausgesprochene Befreiung
VO  - allen Reichslasten ungewöhnlich Wafl, daß durch s1e Voraussetzungen
für spatere Streitigkeiten schon gegeben

Die geschichtliche Entwicklung dürfte darüberhinaus auch deutlich g-
macht haben, wWI1e stark sich die Rechtsbegriffe ceit ihrem Ausgangspunkt g..
ändert hatten un wı1e sich fortschreitend inhaltlich festumgrenzte ermini
des Mittelalters wIıe das Begriffspaar „Temporalia et Spiritualia”, Vogtei,
Obrigkeit Uun:! dgl wandelten. Der Begriffswandel wird 1er esonders deut-
lich, da sich beim Streit zwischen Ottobeuren und Augsburg icht den
alten Gegensatz Kirche un Reich handelte, sondern die Rivalität VO  .

wel geistlichen Gewalten, die sich 1mM Laufe der geschichtlichen Entwicklung
auf dem Wege ZUr Landesherrschaft immer stärker mit landesherrlichen
Rechten angereichert hatten.

Augsburg konnte diesen Weg bis Z vollwertigen Reichsstandschaft g-
hen, während Ottobeuren als konkurrierende geistliche Gewalt 1mMm schwäbi-
schen aum icht mehr dieses Stadium erreichen konnte oder nicht errel-
chen wollte. Der utz, den Ottobeuren 1n seinen Auseinandersetzungen
VO:  - Reiches cn erhielt, wirft eın bezeichnendes Licht aut Möglichkeiten
un Mittel kaiserlicher Politik 1m 17. und 18. Jahrhundert. Sowohl der
Kaiser wIe die kleinen geistlichen und weltlichen Gewalten hatten ein g-
meinsames Interesse gegenüber den sich mehr un mehr konsolidierenden
großen Territorien.

Auf der anderen Seiten zeiıgen jedoch die Beziehung zwischen Otto-
beuren un dem Schwäbischen Kreis, daß sich die kleineren geistlichen (wie
auch die weltlichen) Gewalten keineswegs willig 1n ine Gesamtorganisa-
tiıon des Reiches einfügen ließen, wIı1e dies bei der Einführung der Reichs-
kreise beabsichtigt WAarl.

Da{fis Ottobeuren den Bischof VO  - Augsburg mıit den gleichen Argu-
menten gewinnen konnte, mit denen etzlich den Schwäbischen

84) Ebenda.
85) StAN, K1 Ottobeuren, Akten Nr. 680
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Kreis doch nicht siegreich wurde, liegt sowohl der verschiedenen Stärke
der Gegner, als auch der zeitbedingten politischen Situation. Die bi-
schöflichen Besitzungen aum umfangreicher als die des Klosters
Ottobeuren, das konfessionelle Moment, das Ööfter die Obijektivität des
Reichskammergerichts trübte, schied ler bei wel katholischen Gegnern AaUS,

da Ottobeuren, das mit besseren Argumenten seine Sache führen konnte,
letztlich siegreich blieb Dagegen entzündeten sich die Differenzen mit dem
Schwäbischen Kreis einem un. der Ja aile schwäbischen Kreisstände be-
traf, die in ihrer Gesamtheit ine politische acC| darstellten, die sich wen1$g-
STeNs 1im Jahrhundert nicht mehr widerspruchslos dem Kaiser Oder einer
kaiserlichen nstanz wWwIı1e dem Reichshofrat unterordneten. Gemessen den
Machtverhältnissen zwischen Ottobeuren un dem Kreis stellt schon die Tat-
sache, daß® das Kloster dem prozessierenden Kreis icht unterlag, eine Art
Sieg der klösterlichen Partei Uun: damit des aisers dar.

Die klösterliche Politik trugen in diesen Auseinandersetzungen mehrere
Grundanschauungen. Der amp. mıiıt Augsburg ist auch ein amp. die
Erringung der Landeshoheit, der sich gleichzeitig auch auf anderen Ebenen
abspielte, 1n der Arrondierung des Besitzes, 1 Austausch VO:  } Unterta-
nen Uun! damit 1n der Abschaffung des „Allgäuischen Gebrauchs“ 1m
Erwerb der verschiedensten Hoheitsrechte, die allmählich VO  } den auswaärti-
SCHN Besitzern zusammengekauft wurden. Vielleicht konnte die wel Jahr-
hundert umfassende Darstellung der äaußeren Geschichte Ottobeurens auch
die 1m schwäbischen aum unklaren Begriffe z  e Landeshoheit un Lan-
desherrschaft mit klären helfen. Nach den neuesten Untersuchungen VOINL
Karl BosI18® ZU Problem der Landeshoheit, wird 1119  - Ottobeuren die Lan-
deshoheit 1n ihrer Vollform nich+ zusprechen können, IN den
staatrechtlichen Verhältnissen 1m schwäbischen aum hte jedoch Ottobeu-
recnNn, 1n dem 1l1er möglichen Rahmen, ine faktische Landesherrschaft aus

Die Gestaltung der Beziehungen ZU Schwäbischen Reichskreis beweist
aber auch, daß Ottobeuren nicht primar darum Z1iNng, sich aller Reichs-
un Kreislasten entziehen die „freiwilligen Kontributionen“ des Klo-
Sters den verschiedensten Aufgaben des Reiches un Teises beweisen das
ZA1T Genüge sondern mehr die Respektierung seiner Rechte, mit deren
Preisgabe sich Ottobeuren selbst die Basis seiner Reichsunmittelbarkeit und
Landeshoheit entzogen hätte

Nicht zuletzt ist dieses kleine Kapitel schwäbischer Geschichte eın Beitrag
ZU Verhältnis der vielen kleinen JTerritorien Kaiser un Reich, das
durch das persönliche Eingreifen des alsers In die ottobeurischen Streitig-keiten die kaiserlichen Interessen den kleinen Herrschaften bekundet.

86) An Stelle der vielen Aufsätze VO  j c 1 arl se1l hier auf seine ZU  5  aimmmmnen-
fassenden Uun! prägnanten Ausführungen unter dem Artikel „Landeshoheit“
1m Sachwörterbuch, 598 E verwiesen.


